
Dienstvereinbarung
zwischen dem Kreiskirchenrat des Evangelischen Kirchenkreises Neukölln (KKN), dem Evangelischen
Verband für Kita und Familie (EVKF) und dem Evangelischen Kirchenkreisverband Süd (KKV-Süd) im
Weiteren kurz: Dienststellenleitung

und

der Mitarbeitervertretung im Evangelischen Kirchenkreis Neukölln, EVKF und KKV Süd; im Weiteren
kurz: MAV

zu den §§ 19, 20 MVG-EKD und § 4 MVG-AG über die Freistellung und Arbeitsbefreiung der ordentlichen Mit-
glieder MAV, des Vorsitzenden der MAV, und weiterer zu benennender Mitglieder der MAV wird für die Dauer
der Amtszeit der MAV folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1
(1) Für jedes ordentliche Mitglied der MAV, das keine Freistellung nach § 20 MVG-EKD erhalten hat, be-

steht für die Ausfallzeit wegen regelmäßiger Tätigkeiten für die MAV die Möglichkeit, durch eine Ersatz-
kraft vertreten zu werden. Diese Vertretungsregelung für gewählte MAV Mitglieder soli 10% RAZ einer
Vollzeitstelle entsprechen und wird nach §19 MVG-EKD durch Arbeitsbefreiung organisiert.
Die Vertretung wird von der jeweiligen Gruppen- oder Kitaleitungen organisiert. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter außerhalb des Kitabereiches regeln die Vertretung ihrer Tätigkeit für die MAV innerhalb ihrer
Dienststelle und mit den entsprechenden Dienstvorgesetzten. Dabei sind die besonderen Gegebenhei-
ten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichtigen.

(2) Zu regelmäßigen Tätigkeiten der MAV im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere die Teilnahme
an:

MAV-Sitzungen (14 tägig)
Dienststellenbesuchen
Tagungen im Rahmen des § 19 Absatz 3 MVG-EKD
MAV- Klausuren
MAV- Schulungen, MAV-Kongressen

§ 2
(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der MAV werden insgesamt 2,0 Stellenanteile für Freistellungen von

dienstlicher Tätigkeit zur Verfügung gestellt.
(2) Die freizustellenden Mitglieder werden unter Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der

MAV bestimmt.

§ 3
(1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt für die Dauer der laufenden Amtszeit der

MAV und tritt mit dem Amtsantritt einer neu gewählten MAV außer Kraft.
(2) Die Freistellung bzw. die pauschalierte Arbeitsbefreiung wird in einem Anhang zur Dienstvereinbarung

konkret und auf das jeweilige MAV-Mitglied bezogen dargestellt und kann jederzeit im gegenseitigen
Einvernehmen den konkreten Erfordernissen angepasst werden, (s. Anhang).

(3) Die betroffenen Dienststellen werden der Dienststellenleitung über diese Dienstvereinbarung einschließ-
lich der Vertretungsregelung informiert.

Berlin, den 6. Mai 2026

Dr. Christian Nottmeier Sabine Gunter, Rike lckert
(Superintendent des Ev. Kirchenkreises Neukölln) (Vorständinnen EVKF)

DV-Freistellung 2026- 2030

Nils Meißne
(Vorstand/Vörsitz KKV Süd)

Markus Zülow
(Vorsitz der MAV)



Anlage zur Dienstvereinbarung Freistellung 2026 - 2030
zwischen Dienststellenleitungen KKN, EVKF, KKV Süd und MAV

Stand 05. Mai 2026

Für die Amtszeit 2026 - 2030 und für die Dauer der Mitgliedschaft in der MAV

MAV-Mitglied (Reihenfolge des Vorsdzes) Dienstelle Funktion Freistellung UmsetzungNertretung

Markus Zülow Kirchengemeinde Rudow Vorsitzender 63% Vertretung (KG Rudow- Fr.Berthold)

Christina Zimmermann Köchin Kita MLK 2. Vorsitzende 62 % Ste Ilv. SBV; Köchln Kita MLK

Daniela Krämer Kita PM 3. Vorsitzende 50% +25% (Verwaltungstätigkeiten) bisher 10%

Tanja Schulz MAV/ SBV 4. Vorsitzende/SBV 25 % +25% Arbeitsbefreiung §19 MVG-EKD (SBV)

Carsten Thomas Kirchhof Rudow 5. Vertretungsregelung 10%

Caro la Hilarius Kita Regenbogen 6. Vertretungsregelung 10%

Jan Schwerdtfeger KKV Süd 7. Vertretungsregelung 10%

Sören Klenow Kita MLK 8. Vertretungsregelung 10%

Sebastian Lessing Kita Magdalenen 9. Vertretungsregelung 10%

Vertretungsregelung 10%Uwe Hei land Kita PM 10.

Sandra Höfig Kita Coretta King 11. Vertretungsregelung 10%

-
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(Superintendent des Ev. Kirchenkreises Neukölln)
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